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Rechtswidrig, überflüssig, schädlich.

terre des hommes Deutschland e. V. 

fordert Verbot von Babyklappen und Anonymer Geburt

Bonn, 28. Mai 2003 

Die Diskussion um Sinn und Unsinn von Babyklappen und anonymer Geburt ist in Deutschland inzwischen mehr als drei Jahre alt. Zwei Gesetzesentwürfe - der Entwurf zur Änderung des Personenstandsgesetzes der CDU/CSU-Fraktion des Bundestages vom 12. Oktober 2000 (BT-Dr. 14/4425) sowie der interfraktionelle Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der anonymen Geburt vom 23. April 2002 (BT-Dr. 14/8856) - wurden schon nach relativ kurzer Zeit nicht mehr weiterverfolgt. Ein dritter Gesetzesantrag, den das Land Baden-Württemberg am 6. Juni 2002 einbrachte (Dr. 506/02), wurde im Rechtsausschuss des Bundesrates zwar beraten, aber noch im selben Monat vertagt. Er enthält im Wesentlichen die gleichen Regelungen, die schon im dem genannten interfraktionellen Entwurf aus Berlin zu finden gewesen waren. Wie es um das gegenwärtige Schicksal dieses Entwurfes bestellt ist, entzieht sich unserer Kenntnis.

Das Scheitern all dieser Versuche, Babyklappen und anonyme Geburt durch Gesetz zu legalisieren, ist im wesentlichen auf unüberhörbar vorgetragenen Bedenken seitens einer breiten Fachöffentlichkeit aus JuristInnenen, ErziehungswissenschaftlerInnen, PsychiaterInnen/PsychotherapeutInnen, und AdoptionsvermittlerInnen zurückzuführen, zumal deutlich wurde, dass auch die großen Kirchen diesen neuen Einrichtungen skeptisch bis abwartend gegenüberstehen.

Hingewiesen sei hier zunächst auf die von den Professoren Dr. Alfred Wolf, Berlin (Familienrecht) sowie Dr. Bernhard Schlink, Berlin (Verfassungsrecht) in einem Fachgespräch im Berliner Reichstagsgebäude am 3. Juni 2002 vorgetragenen juristischen Argumente, die die Berichterstatter der Parteien am 12. Juni veranlassten, den genannten interfraktionellen Gesetzesentwurf nicht mehr weiterzuverfolgen und damit der Diskontinuität verfallen zu lassen.
 Insbesondere der Verfassungsrechtler Prof. Schlink setzte sich explizit mit dem auch den Stuttgarter Gesetzesentwurf tragenden Kern-Argument auseinander, demzufolge der Schutz des Lebens eines Kindes im Konfliktfall höher zu bewerten sei als sein Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Dies gelte, so Schlink sinngemäß, allerdings nur, wenn der Gesetzgeber mit Berufung auf entsprechende empirischer Befunde und wissenschaftliche Studien nachweisen könne, dass die Einschränkung des Abstammungs-Kenntnis-Rechtes tatsächlich geeignet sei, Neugeborene vor der Aussetzung oder Tötung durch ihre Mütter/Eltern zu bewahren. Solange sich ein Gesetzesentwurf zur Regelung der anonymen Geburt jedoch lediglich auf vage Vermutungen und Zufallszahlen stützen könne dürfte er vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe kaum Bestand haben. 

2.Die von Schlink angesprochenen Studien aber fehlen bis heute. Selbst eine exakte deutschlandweite Statistik zur Zahl in Babyklappen abgelegter bzw. in Kliniken anonym geborener Kinder existiert bis dato nicht. Ebenso verhält es sich mit validen Überblickszahlen bzgl. ausgesetzter bzw. nach der Geburt getöteter Babys. Und, gravierender noch: Die von Frau Prof. Dr. Chr. Swientek (Univ. Hannover) erstmals im November 2002 vorgelegten und jetzt aktualisierten einschlägigen Daten - so vorläufig sie aufgrund des nur schwer zugänglichen empirischen Materials sein mögen - deuten darauf hin, dass seit der Eröffnung der ersten Babyklappen und Möglichkeiten zur anonymen Geburt die Zahl der ausgesetzten/getöteten Neugeborenen nicht zurückgegangen ist, sich die Summe der durch diese Einrichtungen ihres Rechtes auf Kenntnis der Abstammung verlustig gegangenen „anonymisierten“ Kinder aber deutlich erhöht hat
. 

3. Dieser empirische Befund entspricht sehr genau den Überlegungen, die die in der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe (DGPFG) versammelten PsychiaterInnen und PsychotherapeutInnen schon im Sommer 2001 in die Diskussion eingebracht haben. Sie bezweifeln nachdrücklich - und Frau Prof. Rohde hat diese Position in Ihrem Statement noch einmal unterstrichen - dass Angebote wie Babyklappe und anonyme Geburt die Gruppe jener Schwangeren, die in Gefahr stehen, ihr Neugeborenes zu töten oder auszusetzen, überhaupt zu erreichen vermögen: „Neonatizide [...] werden - soweit wissenschaftliche Erkenntnisse darüber vorliegen - von Frauen begangen, bei denen eine erhebliche Persönlichkeitsproblematik besteht, wie etwa eine fehlenden Persönlichkeitsreife, mangelnden Bewältigungsmechanis-men etc. Diese Persönlichkeitsproblematik führt dazu, dass diese Frauen bei unerwünschter Schwangerschaft nicht in der Lage sind, die üblichen adäquaten Lösungswege zu gehen und Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen [...] Nach einer verheimlichten bzw. verleugneten Schwangerschaft wird die betroffene Frau von der Geburt überrascht; im Sinne einer Stress- und Panikreaktion kommt es dann möglicherweise zur Tötung des Neugeborenen oder auch zur Aussetzung. Frauen mit einer solchen Problematik werden [...] kaum in der Lage sein, die Möglichkeit einer anonymen Geburt anzunehmen.” 

4. Ohne jeden Anhalt an der Realität wird in der öffentlichen Diskussion (und selbst im Gesetzesantrag Baden-Württembergs) bisweilen behauptet, die Legalisierung des Angebots der anonymen Geburt könne das Leben nicht nur schon geborener Kinder retten, sondern darüberhin auch zu einer Reduzierung der Zahl von Schwangerschaftsabbrüchen beitragen. Diese Annahme entspringt schierem Wunschdenken. Entsprechende wissenschaftliche Erhebungen oder Vergleichszahlen, die sie erhärten könnten, existieren nicht. Zudem sollten die Ergebnisse der Debatte um die Legalisierung der sog. pränatalen Adoption, wie sie im Vorfeld der Reform der §§ 218f. Anfang der 1990er Jahre geführt wurde, vorsichtig machen. Für Frauen im Schwangerschaftskonflikt, darin stimmten und stimmt die Mehrzahl der Beraterinnen in der Schwangerschaftskonflikt-beratung überein, lautet die psycho-logische Entscheidungsalternative zur Abtreibung nicht (anonyme) Adoptionsfreigabe, sondern Schwangerschaft. Ihre Entscheidung müsse daher eindeutig für oder gegen das Weiterleben des Fötus, nicht aber zwischen zwei Arten irreversibler Trennung vom Kind gefällt werden Konsequent dazu ist die vorgeburtliche Freigabe eines Kindes zur Adoption bis heute nicht erlaubt.

5. Die angesprochenen Bedenken gegen eine Legalisierung der anonymen Geburt galten und gelten erst recht gegenüber den sog. Babyklappen. Sie setzen die Mütter nicht nur den Gefahren einer Entbindung ohne medizinische Assistenz aus, sondern überlassen  sie - wenn es denn wirklich die Mütter sind, die die Kinder zur Klappe bringen! - ohne Beratung und Hilfe genau jener Situation, die erst dazu geführt hat, dass sie ihr Neugeborenes anonym weggeben zu müssen glaubten. Trotz der Rechtswidrigkeit der Klappen, ihrer Mißbrauchbarkeit (Kindesentzug/Kinderhandel) und der genannten schwerwiegenden psychosozialen Defizite versteht der noch nicht aufgegebene Stuttgarter Entwurf das klinikgestütze Angebot zur anonymen Geburt offensichtlich nicht als Alternative zu dieser Einrichtung, sondern als deren Ergänzung: “Wie sich gezeigt hat”, so heißt es dort “sind Babyklappen [...] nicht ausreichend, um Neugeborene vor dem Schicksal zu bewahren, in hilfloser Lage ausgesetzt zu werden.” (A. Zielsetzung, S. 1). Hinter der abenteuerlichen Logik dieses Satzes wird der Wille des Entwurfs erkennbar, indirekt (und ohne weitere öffentliche Diskussion) auch die Praxis der Babyklappen zu legalisieren, ganz so, als sei der Betrieb dieser Einrichtungen in sich unproblematisch und selber keiner speziellen Regelung bedürftig. Dabei ist bis heute nicht einmal geklärt, wer überhaupt eine solche Einrichtung betreiben darf und welche Forderungen hinsichtlich der Ausbildung, Qualifikation und Persönlichkeit der Mitarbeiter zu stellen sind
. Der Verdacht liegt nahe, längst habe Politik vor der normativen Kraft des Faktischen - immerhin sind bundesweit mindestens 50 Babyklappen in Betrieb - kapituliert.

6. Anders als in den letzten Monaten  hin und wieder fälschlich zu lesen war, hat - dies sei hier wenigstens kurz angesprochen - die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in Straßburg vom 13. 2. 2003 auf Deutschland keine Wirkung, weil eine staatliche Gesetzgebung in Sachen anonymer Geburt, die das Gericht bewerten könnte, anders als in Frankreich hierzulande nicht vorhanden ist. Eine Rechtfertigung der deutschen Babyklappen ist dem Urteil erst recht nicht zu entnehmen. Unser Nachbarland hatte diese Einrichtung ja schon im 19. Jahrhundert abgeschafft.

FAZIT: terre des hommes bleibt bei seiner grundsätzlichen Ablehnung aller gesetzlichen Angebote, die - wie der Gesetzesenwurf des Landes Baden-Württemberg - immer noch darauf abzielen, die Entscheidung über die wesentlichen Grundrechte eines Kindes ausschließlich und ohne jede Kontrollmöglichkeit allein seiner auf Anonymität bestehenden Mutter zu überlassen, zumal auch im Fall der Klinikgeburt weder mit hinreichender Sicherheit festzustellen ist, ob die ihre Personendaten verweigernde Schwangere sich tatsächlich in einer objektiven, anders nicht zu lösenden Notlage befindet, noch ob sie tatsächlich aus eigenem, freiem Willen handelt
. 

Wir bezweifeln - solange entsprechende Analysen fehlen - zudem nachdrücklich, dass die bestehenden Angebote der Jugendhilfe sowie die weitgehenden Möglichkeiten des deutschen Adoptionsrechtes der Ergänzung und Komplettierung durch die anonyme Geburt bedürfen. Allerdings weist die real existierende Praxis gerade staatlich angebotener Hilfe - insbesondere was deren durchgehende Errreichbarkeit, Niedrigschwelligkeit und Bekanntheitsgrad angeht - in der Tat nicht selten gravierende Defizite auf
. Hier gilt es anzusetzen, nicht die ebenso überflüssigen wie gefährlichen Angebote zur anonymen Geburt und Weggabe eines Kindes nachträglich zu legalisieren !

� Anders als B. Schlink hat A. Wolf seine u.a. in Berlin geäußerten Bedenken verschiedentlich  publiziert, weshalb sie hier nicht mehr eigens aufgeführt werden. Vgl. zum aktuellen Stand der insbes. A. Wolf: Über Konsequenzen aus den gescheiterten Versuchen, Babyklappen und „anonyme“ Geburten durch Gesetz zu legalisieren, in: Familie-Partnerschaft-Recht 9 (2003), S. 112-120.


� Vgl. die der Pressemappe beiliegenden Ausführungen von Frau prof. Swientek.


� Vgl. den Offenen Brief der DGPFG e. V. vom 11. 7. 2001, abgedruckt bei Chr. Swientek: Die Wiederentdeckung der Schande. Babyklappen und anonyme Geburt. Freiburg 2001, S. 249-252 sowie das der Pressemappe beiliegende Statement von Frau prof. Rohde. Vgl.neuestens: A. Marneros: Schlaf gut, Schatz. Eltern, die ihre Kinder töten. Bern 2003, bes. S. 159-182.


� Vgl. als Kontrast etwa die Vorschriften des geltenden Adoptionsvermittlungsgesetzes  §§ 2, 2a u. 3.


� Wir haben an anderer Stelle ausführlicher (vgl. im Internet: tdh.de/seminar) auf die diversen Missbrauchsmöglichkeiten von Babyklappe und anonymer Geburt aufmerksam gemacht. Auch gegenüber Schwangeren, die in einer Klinik anonym entbinden wollen, ist der Verdacht der Instrumentalisierung dieser Art Entbindung für Zwecke des Kinderhandels solange nicht von der Hand zu weisen, als gesetzliche Handhaben (und praktische Möglichkeiten) fehlen, die anonym gebliebene Mütter daran hindern könnten, die Klinik schon bald nach der Geburt mit ihrem Kind zu verlassen. 
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